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Gestattungsvertrag zum Hausanschluss an

"Unser Glasfasernetz Sasbachwalden"

Gestattungsvertrag
zwischen

Gemeinde Sasbachwalden,

vertreten durch den Bürgermeister 

Bürgermeisteramt Sasbachwalden
Kirchweg 6

77887 Sasbachwalden
- nachstehend "Netzeigentümer" oder "Gestattungsnehmer“ genannt -
und

«Anrede»
«Eigentümer_Name1»
«Straße» «Hausnr» «Hausunternr»
«PLZ» «AB_Ort»
Hauseigentümer                   Hausverwalter
- nachstehend "Vertragspartner" oder "Gestattungsgeber“ genannt - 
Präambel
Die Gemeinde Sasbachwalden ist heute unzureichend mit Breitbanddiensten versorgt. Für die Gemeinde steht gegenwärtig eine Breitbandversorgung von 1 Mbit nicht flächendeckend zur Verfügung; eine solche Versorgung ist auf Basis der vorhandenen technischen Infrastruktur auch nicht möglich. Die Gemeinde baut daher ein neues Glasfasernetz zur Versorgung aller Gebäude in der Gemeinde.

Das Vorhaben hat als Breitbandprojekt im ländlichen Raum Modellcharakter und wird mit Förderung des Landes Baden-Württemberg nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes verwirklicht. Nach Abschluss der Bauarbeiten (geplant bis Ende 2010) werden die Gebäude der Gestattungsgeber an ein neues Glasfasernetz angeschlossen sein. Die Förderung als Modellprojekt des Landes wurde u. a. möglich, weil Gemeinde, Gewerbebetriebe und Privatkunden das Vorhaben mit starkem Engagement unterstützen.

Der Netzeigentümer beabsichtigt im Rahmen des Netzausbaus, das in § 1 bezeichnete Gebäude mit einem Anschluss an das neue Glasfasernetz auszustatten. Der Netzeigentümer und der Vertragspartner treffen hierzu die folgenden Vereinbarungen und schließen folgenden Gestattungsvertrag. 
Der Vertragspartner ist Grundeigentümer bzw. Eigentümergemeinschaft oder ein mit entsprechenden Vollmachten des oder der Grundeigentümer ausgestatteter Verwalter. Der Gestattungsnehmer ist Eigentümer eines zukunftsorientierten multimedialen Breitbandnetzes auf Glasfaserbasis, das den Mietern / Eigentümern im Wohngebäude des Vertragspartners angeboten wird. Für das Breitbandnetz sind folgende Dienste vorgesehen: Internet, Telefon, TV- und Hörfunkprogramme. 

§ 1
Gestattung
(1) Der Vertragspartner gestattet dem Netzeigentümer, das nachfolgend genannte Gebäude an das Glasfasernetz der Gemeinde im Sinne der Präambel anzuschließen. Die Gestattung umfasst auch die Errichtung der hierfür erforderlichen Infrastruktur auf dem Grundstück und in dem Gebäude, soweit diese noch nicht vorhanden ist.  

Gebäude:  


Straße:
 
«Straße_in_Sbw»


Haus-Nr.:
«Hausnr_in_Sbw» «Hausunternr1»
Anzahl Haushalte / Mietparteien: 
___________________________


Als Eigentümer im Grundbuch ist/sind eingetragen: 



Flurstück-Nr.:
«FlstNr_» 


Name: 

 _____________________________________________ 


Anschrift: 
 _____________________________________________ 
(2) 
Der Vertragspartner gestattet dem Netzeigentümer, einen Übergabepunkt des Glasfasernetzes und ggf. ein Hausverteilnetz in o.g. Gebäude einzubringen und den Mietern / Eigentümern in dem aufgeführten Gebäude die Möglichkeit eines Anschlusses an das Breitbandnetz anzubieten und entsprechende Verträge für die von den Mietern / Eigentümern gewünschten Dienste zu schließen.  
(3)
Unabhängig von den durch den Netzeigentümer vorzunehmenden technischen Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet sich der Vertragspartner, jegliche Handlungen zu unterlassen, die eine unbefugte Nutzung ermöglichen können.

(4) 
Für die von den Mietern / Eigentümern gewünschten Dienste gestattet der Vertragspartner dem Netzeigentümer bzw. den von ihm beauftragten Fachfirmen, an und in dem Gebäude die notwendigen Vorrichtungen anzubringen und alle Arbeiten auszuführen, die zum Betrieb dieser Dienste für den Nutzer erforderlich sind. Dem Vertragspartner entstehen für solche Arbeiten keine Kosten. 
§ 2
Installationsarbeiten
(1) Der Netzeigentümer wird im Gebäude und auf dem Grundstück vorhandene Leerrohre und Versorgungsschächte des Vertragspartners nutzen, soweit dies möglich und ökonomisch sinnvoll ist. 


(2) Die Bauausführung stimmt der Netzeigentümer bzw. der von diesem beauftragte Fachunternehmer mit dem Vertragspartner ab; sie erfolgt erst nach der Zustimmung durch den Vertragspartner. Der Vertragspartner kann die Zustimmung nur aus wichtigen Gründen verweigern.

(3) Soweit ein Übergabepunkt errichtet wird, stellt der Vertragspartner dem Netzeigentümer die Fläche bzw. den Raum, in dem der Übergabepunkt errichtet wird, kostenfrei zur Verfügung. Ebenso wird der für den Betrieb des Übergabepunktes erforderliche Strom kostenfrei durch den Vertragspartner zur Verfügung gestellt.


(4) Sämtliche Arbeiten am Übergabepunkt dürfen nur vom Netzeigentümer oder von ihm beauftragten Fachunternehmen durchgeführt werden.  

§ 3
Eigentumsverhältnisse
(1) Die vom Netzeigentümer eingebauten Bauteile des Übergabepunktes bzw. ggf. Bauteile des Hausverteilnetzes werden nur zum vorübergehenden Zweck eingebaut und verbleiben damit im Eigentum des Netzeigentümers. Bereits vorhandene hausinterne Bauteile verbleiben im Eigentum des bisherigen Eigentümers. 
(2) Dem Netzeigentümer steht das ausschließliche Nutzungs- und Dispositionsrecht über den Übergabepunkt bzw. ggf. ein Hausverteilnetz während der gesamten Vertragslaufzeit kostenfrei zu. 

(3) Der Vertragspartner wird im Fall der Eigentumsübertragung eines gesamten Gebäudes den neuen Eigentümer darauf hinweisen, dass diese Vereinbarung mit dem Netzeigentümer besteht und innerhalb seiner Möglichkeiten darauf hinwirken, dass der neue Eigentümer die Rechte des Netzeigentümers aus diesem Vertrag wahrt. 

§ 4
Kosten
(1)
Das Ziel der Gemeinde ist es, dass möglichst viele Bürger breitbandige Dienste (Telefonie, Internet, ggf. TV) erhalten. Deshalb übernimmt die Gemeinde für Bürger, die einen solchen Dienst nutzen werden, die Kosten des Glasfaseranschlusses im Rahmen des Ausbauprogramms 2010 nach Maßgabe der folgenden Absätze.

(2)
Für Vertragspartner, die im Jahr 2010 einen Anschluss erhalten, aber nach Bereitstellung der Dienste durch den Netzbetreiber (also nach technischer und vertraglicher Verfügbarkeit für den Kunden) keine Dienste in Anspruch nehmen, ist eine monatliche Gebühr an die Gemeinde zur anteiligen Deckung der Investition zu entrichten. Die Verpflichtung zur Zahlung dieser Gebühr besteht, solange keine Dienste genutzt werden, längstens jedoch 24 Monate. Dabei werden bereits bestehende Vertragsverhältnisse mit anderen Dienstanbietern berücksichtigt.


Die Höhe der monatlichen Gebühr beträgt 25 € (zuzüglich der geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer). 

(3) 
Für Vertragspartner, die in 2010 einen Anschluss erhalten und im Folgemonat der Bereitstellung oben genannte (kostenpflichtige) Dienste eines Netzbetreibers in Anspruch nehmen, wird keine Gebühr an die Gemeinde fällig.

(4)
Bei späterer Bereitstellung eines Anschlusses entstehen die folgenden Kosten: Die Kosten des Anschlusses betragen im Grundpreis 200,-- € pro Hausanschluss, zuzüglich Verlegungskosten in Höhe von 60 € pro Meter von der Grundstücksgrenze bis zum Anschlusspunkt im Haus, wobei die Verlegungskosten mindestens jedoch 750,-- betragen (zuzüglich der geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer).
(5)
Die Gestattung selbst ist für den Vertragspartner nicht kostenpflichtig.

§ 5

Dauer / Kündigung
(1)
Der Vertrag beginnt am 15.05.2010. Die Laufzeit beträgt 12 Jahre.  
(2)
Falls ein Mieter / Eigentümer in dem vertragsgegenständlichen Gebäude in einem Vertragsverhältnis mit einem Diensteanbieter steht, verlängert sich der Gestattungsvertrag entsprechend. Während der Laufzeit der Vereinbarung ist eine Kündigung nur aus wichtigem Grund möglich.   

(3)
Der Vertrag verlängert sich automatisch um je zwei weitere Jahre, wenn er nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf eines Vertragszeitraumes gekündigt wird. 

(4)
Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

§ 6
Vertragsende
(1)
Nach Ablauf der Vertragslaufzeit kann der Vertragspartner auf seinen Wunsch hin ein Angebot zur Übernahme aller ggf. vom Netzeigentümer eingebauten Bauteile einer Hausverteilanlage erhalten. Der Übergabepunkt ist von der vorstehenden Regelung ausgeschlossen und verbleibt im Eigentum des Netzeigentümers.
(2)
Der Netzeigentümer ist berechtigt aber nicht verpflichtet, die von ihm eingebauten Bauteile auf eigene Kosten zu entfernen und den Ursprungszustand wieder herzustellen. Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Kündigung aus wichtigem Grund.  
§ 7
Weitere künftige Dienste
Sofern sich in Zukunft derzeit noch nicht absehbare Möglichkeiten zur Versorgung des Objektes mit weiteren Diensten ergeben, hat der Netzeigentümer das Recht, die bestehende Anlage für zukünftige Dienste und Nutzungen durch die ggf. erforderlichen technischen Änderungs- oder Erweiterungsmaßnahmen anzupassen und den Nutzern anzubieten. Einer gesonderten Versorgungsvereinbarung hierfür bedarf es nicht.   
§ 8
Übertragungsrecht
(1)
Der Netzeigentümer ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung ganz oder teilweise zu übertragen.

(2)
Der Vertragspartner kann einer Übertragung nur widersprechen, wenn hierfür wichtige Gründe vorliegen. Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Anzeige der Übertragung schriftlich gegenüber dem Netzeigentümer begründet werden. 


§ 9
Haftung
(1)
Der Gestattungsnehmer haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unbeschränkt. 

(2)
Der Gestattungsnehmer haftet ferner bei der fahrlässigen Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der  Vertragspartner regelmäßig vertraut. In diesem Fall ist die Haftung begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Gestattungsnehmer haftet nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung anderer Pflichten.

(3)
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
§ 10
Sonstiges
(1)
Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  
(2) 
Sofern der Vertragsabschluss mit dem Vertragspartner als Unternehmer erfolgt (§14 BGB) gilt folgendes: Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist der Sitz des Netzeigentümers.  

(3) 
Sollten eine oder mehrere Klauseln dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit des übrigen Vertrages. Die Parteien verpflichten sich, in einem derartigen Fall eine neue Regelung zu vereinbaren, die dem Sinne und der wirtschaftlichen Bedeutung der ungültigen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
(4)
Der Vertragspartner stimmt der Speicherung der in diesem Vertrag festgehaltenen personenbezogenen Daten zu. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung finden Anwendung. 
(5) 
Andere als in diesem Vertrag getroffene Vereinbarungen bestehen nicht. Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages werden mittels schriftlichen Nachtrages unter fortlaufender Nummerierung festgelegt. 
Sasbachwalden, den....................    


Sasbachwalden, den............................ 
.................................................................

.................................................................... 
Unterschrift Gestattungsgeber/Vertragspartner
Unterschrift Gestattungsnehmer/Netzeigentümer 
Anlagen:
(ggf. angeben – z.B. Pläne)

________________________________________

________________________________________

Widerrufsbelehrung:

Sie können diesen Vertrag innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt am Tag nach Erhalt dieser Belehrung, jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an das Bürgermeisteramt Sasbachwalden, Kirchweg 6, 77887 Sasbachwalden. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind bereits erbrachte Leistungen gegenseitig zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben.
_______________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift Gestattungsgeber/Vertragspartner
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